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1.3. Quick-Service 
Das Quick-Service ist ein österreichweit 
verbreitetes elektronisches Geldbörsensystem, 
welches Ladungen der Elektronischen 
Geldbörse und bargeldlose Zahlungen (auch 
kontaktlos) mit dieser an gekennzeichneten 
Akzeptanzstellen ermöglicht. 

Ehemaliger Punkt 1.4. Quick-Service 

entfällt 

 

1.4. Persönlicher Code 
 
Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche 
Identifizierungsnummer, Personal Identification 
Number) genannt, ist eine Ziffernkombination, 
die der Karteninhaber in einem verschlossenen 
Kuvert erhält. Die Eingabe des persönlichen 
Codes ermöglicht die Benützung des Maestro-
Service (so auch das Laden der Elektronischen 
Geldbörse Quick). 

 

1.3. Persönlicher Code 

Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche 
Identifizierungsnummer, Personal Identification 
Number) genannt, ist eine Ziffernkombination, die 
der Karteninhaber in einem verschlossenen 
Kuvert erhält. Die Eingabe des persönlichen 
Codes ermöglicht die Benützung des Maestro-
Service. 

 

1.8.4. Elektronische Geldbörse (Quick-
Service) 
Der Karteninhaber ist berechtigt, die 
Elektronische Geldbörse zu laden und 
Lieferungen und Leistungen von 
Vertragsunternehmen im Inland, an Kassen und 
Selbstbedienungseinrichtungen, die mit dem 
Quick-Symbol gekennzeichnet sind, sowie im 
Internet, ohne Eingabe seines persönlichen 
Codes, ohne Unterschrift oder sonstige 
Identifikation – auch kontaktlos – bis zum 
geladenen Betrag bargeldlos zu bezahlen (zu 
den Betragsbeschränkungen beim kontaktlosen 
Zahlen siehe Punkt 1.8.3.). 
 

Ehemaliger Punkt 1.8.4. entfällt 

1.9. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige 
Ansprüche, die sich aus dem Rechtsverhältnis 
zwischen dem Karteninhaber und seinem 
Vertragspartner über Lieferungen und 
Leistungen ergeben, die der Karteninhaber unter 
Verwendung der Bezugskarte oder der 
Elektronischen Geldbörse bargeldlos bezahlt 
hat, sind direkt mit dem Vertragspartner zu 
klären. Dies gilt insbesondere auch für die Höhe 
des Rechnungsbetrages. Das Kreditinstitut 
übernimmt keine Haftung für die 
vertragskonforme Abwicklung des 
Grundgeschäftes durch den Vertragspartner. 
 

1.8. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 

Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige 
Ansprüche, die sich aus dem Rechtsverhältnis 
zwischen dem Karteninhaber und seinem 
Vertragspartner über Lieferungen und 
Leistungen ergeben, die der Karteninhaber unter 
Verwendung der Bezugskarte bargeldlos bezahlt 
hat, sind direkt mit dem Vertragspartner zu 
klären. Dies gilt insbesondere auch für die Höhe 
des Rechnungsbetrages. Das Kreditinstitut 
übernimmt keine Haftung für die 
vertragskonforme Abwicklung des 
Grundgeschäftes durch den Vertragspartner. 
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1.14.5. Rückgabe der Bezugskarte 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle 
zu dem Konto ausgegebenen Bezugskarten und 
bei Kündigung des Kartenvertrages die jeweilige 
Bezugskarte unverzüglich zurückzugeben. Das 
Kreditinstitut ist berechtigt, nicht 
zurückgegebene Bezugskarten zu sperren 
und/oder einzuziehen. 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder 
Vernichtung der Bezugskarte ist die 
Elektronische Geldbörse zu entladen oder 
ein noch geladener Betrag für Zahlungen zu 
verwenden. 
 

1.13.5. Rückgabe der Bezugskarte 

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu 
dem Konto ausgegebenen Bezugskarten und bei 
Kündigung des Kartenvertrages die jeweilige 
Bezugskarte unverzüglich zurückzugeben. Das 
Kreditinstitut ist berechtigt, nicht zurückgegebene 
Bezugskarten zu sperren und/oder einzuziehen. 

 

1.15. Änderung der Kundenrichtlinien 
Nicht die Hauptleistungen des Kreditinstituts 
oder die Entgelte betreffende Änderungen 
dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten Kundenrichtlinien gelten nach 
Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der 
Mitteilung der angebotenen Änderungen 
an den Kunden als vereinbart, sofern bis dahin 
kein Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut 
einlangt. Das Änderungsangebot ist einem 
Kunden, der Verbraucher ist, mitzuteilen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es 
ausreichend, das Anbot über die Änderung auf 
eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit zu halten. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Mitteilung 
auf die Änderung der Kundenrichtlinien 
hinweisen und darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf 
von zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung als 
Zustimmung zur Änderung gilt. Außerdem wird 
das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über 
die von der Änderung der Kundenrichtlinien 
betroffenen Bestimmungen sowie die 
vollständige Fassung der neuen 
Kundenrichtlinien auf seiner Homepage 
veröffentlichen und diese in Schriftform dem 
Kunden auf dessen Verlangen in ihren 
Geschäftsstellen aushändigen oder postalisch 
übermitteln. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
mit der Mitteilung über die angebotene 
Änderung auf diese Möglichkeiten hinweisen. 
Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung 
der 
Kundenrichtlinien hat der Kunde, der 
Verbraucher ist, das Recht, seine 
Rahmenverträge für Zahlungsdienstleistungen 
vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen 

1.14. Änderung der Kundenrichtlinien 

Nicht die Hauptleistungen des Kreditinstituts oder 
die Entgelte betreffende Änderungen dieser 
zwischen Kunden und Kreditinstitut vereinbarten 
Kundenrichtlinien werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen 
angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im 
Änderungsangebot hinweisen.  

An einen Kunden, der Verbraucher ist, kann die 
Mitteilung über die angebotenen Änderungen in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. 
Hat der Kunde eine Vereinbarung über die 
Nutzung des Internet Banking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des 
Änderungsangebotes in das Electronic Banking, 
wobei der Kunde über das Vorhandensein des 
Änderungsangebots in seinem Electronic 
Banking auf die mit ihm vereinbarte Weise (E-
Mail, oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird. 

Gegenüber einem Unternehmer ist es 
ausreichend, das Anbot über die Änderung auf 
eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise 
zum Abruf bereit zu halten. 

Außerdem wird das Kreditinstitut eine 
Gegenüberstellung über die von der Änderung 
der Kundenrichtlinien betroffenen Bestimmungen 
sowie die vollständige Fassung der neuen 
Kundenrichtlinien auf seiner Homepage 
veröffentlichen und diese in Schriftform dem 
Kunden auf dessen Verlangen in ihren 
Geschäftsstellen aushändigen oder postalisch 
übermitteln. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
mit der Mitteilung über die angebotene Änderung 
auf diese Möglichkeiten hinweisen. 
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Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung 
der Kundenrichtlinien hat der Kunde, der 
Verbraucher ist, das Recht, seine 
Rahmenverträge für Zahlungsdienstleistungen 
vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. 

 

2.4.2. Verwahrung der Bezugskarte und 
Geheimhaltung des 
persönlichen Codes 
Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse 
verpflichtet, die Bezugskarte sorgfältig zu 
verwahren. Eine Weitergabe der Bezugskarte an 
dritte Personen ist nicht zulässig. Der 
persönliche Code ist geheim zu halten. Der 
persönliche Code darf niemandem, 
insbesondere auch nicht Mitarbeitern des 
Kreditinstitutes, anderen Kontoinhabern oder 
anderen Karteninhabern bekannt gegeben 
werden. Die Zusendung, mit welcher der 
persönliche Code dem Karteninhaber übermittelt 
wird, ist unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und 
die Zusendung über den persönlichen Code 
unmittelbar nach Kenntnisnahme zu vernichten. 
Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist 
darauf zu achten, dass dieser nicht von 
Dritten ausgespäht wird. 
 

2.4.2. Verwahrung der Bezugskarte und 
Geheimhaltung des persönlichen Codes 

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse 
verpflichtet, die Bezugskarte sorgfältig zu 
verwahren. Eine Weitergabe der Bezugskarte an 
dritte Personen ist nicht zulässig. Der persönliche 
Code ist geheim zu halten. Der persönliche Code 
darf niemandem, insbesondere auch nicht 
Mitarbeitern des Kreditinstitutes, anderen 
Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern 
bekannt gegeben werden. Bei der Verwendung 
des persönlichen Codes ist darauf zu achten, 
dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

 

2.7.3. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die 
Bezugskarte ohne Mitwirkung des 
Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren oder die zur Bezugskarte vereinbarten 
Limits herabzusetzen, wenn 
a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der Bezugskarte oder der Systeme, 
die mit ihr in Anspruch genommen werden 
können, dies rechtfertigen; 
b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der Bezugskarte 
besteht; oder 
c) der Kontoinhaber seinen  
Zahlungsverpflichtungen im texttext 
Zusammenhang mit einer mit der Bezugskarte 
oder seinem Konto verbundenen Kreditlinie 
(Überschreitung oder Überziehung) nicht 
nachgekommen ist und 
i. entweder die Erfüllung dieser 
Zahlungspflichten aufgrund einer 
Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist oder 
ii. beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist oder unmittelbar droht. 
Eine Sperre aus den vorstehend in a) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor 
missbräuchlicher Verwendung ausgespähter 
Kartendaten auch nur auf bestimmte Länder 
beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf 
der Internetseite der Bank zum Stichwort „Geo-

2.7.3. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die 
Bezugskarte ohne Mitwirkung des Kontoinhabers 
oder des Karteninhabers zu sperren oder die zur 
Bezugskarte vereinbarten Limits herabzusetzen, 
wenn 
a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit der Bezugskarte oder der 
Systeme, die mit ihr in Anspruch genommen 
werden können, dies rechtfertigen; 

b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der 
Bezugskarte besteht; oder 

c) der Kontoinhaber seinen 
Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit der 
Bezugskarte oder seinem Konto 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung 
oder Überziehung) nicht nachgekommen ist 
und 
i. entweder die Erfüllung dieser 

Zahlungspflichten aufgrund einer 
Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden 
oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist oder 

ii. beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist oder unmittelbar droht. 

Eine Sperre aus den vorstehend in a) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor 
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Control“ abfragbar. In diesem Fall hat der 
Karteninhaber die Möglichkeit, die Sperre für 
diese Länder aufheben zu lassen, um die 
tatsächliche Verwendung der Bezugskarte 
in diesen Ländern zu ermöglichen. 
Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für 
das Entladen und das Bezahlen mit der 
Elektronischen Geldbörse. 
Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für 
kontaktlose Kleinbetragszahlungen ohne 
Eingabe des persönlichen Codes. 
Kleinbetragszahlungen sind auch nach der 
Sperre bis zum Betrag von maximal EUR 75,-
- weiterhin möglich. 
 

missbräuchlicher Verwendung ausgespähter 
Kartendaten auch nur auf bestimmte Länder 
beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf 
der Internetseite der Bank zum Stichwort „Geo-
Control“ abfragbar. In diesem Fall hat der 
Karteninhaber die Möglichkeit, die Sperre für 
diese Länder aufheben zu lassen, um die 
tatsächliche Verwendung der Bezugskarte in 
diesen Ländern zu ermöglichen. 

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für 
kontaktlose Kleinbetragszahlungen ohne 
Eingabe des persönlichen Codes. 
Kleinbetragszahlungen sind auch nach der 
Sperre bis zum Betrag von maximal EUR 75,-- 
weiterhin möglich.  

 

3. Bestimmungen für das Quick-Service 3. Bestimmung en für das Quick-Service 
entfällt 

 


